
 

Sitzungsvorlage 

350/100/2018 

 

Amt/Abteilung: 

Umweltamt 

Datum: 21.02.2018 

Aktenzeichen: 

67.23.05 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 26.02.2018 Vorberatung  N 

Stadtrat 06.03.2018 Entscheidung  Ö 

 

   
 

Betreff: 

 

Auftragsvergabe Sandreinigung auf städtischen Flächen (Spielplätze, Schulen, 

Kindergärten, Sportplätze) für 2018-2021 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Auftrag zur Sandreinigung auf städtischen Flächen (Spielplätze, Schulen, 

Kindergärten, Sportplätze) in den Jahren 2018-2021 soll in Höhe von 135.162,88 € an 

die Firma Sandmaster vergeben werden. 

 

Begründung: 

 

Die Sandflächen auf Spiel- und Sportplätzen, in Kindergärten, Kitas und Schulen müssen 

aus hygienischen Gründen und zur Verringerung der Verletzungsgefahr regelmäßig 

gereinigt werden. Dies geschieht in der Regel 1 x pro Jahr im Frühjahr. Insgesamt 

müssen jährlich rund 2.500 cbm, das entspricht ca. 7.150 qm, auf insgesamt 56 

Einzelflächen gereinigt werden. 

 

Die Sandreinigung wurde für die Jahre 2018 bis 2021 öffentlich ausgeschrieben. 

Bei der Zentralen Vergabestelle ging daraufhin 1 Angebot ein. 

 

Submissionsergebnis: 

Firma Sandmaster GmbH, Wendlingen: 135.162,88 € 

 

Die Angebotssumme liegt knapp unter dem Kostenanschlag der Grünflächenabteilung 

in Höhe von 136.873,80 €. Das Angebot ist insgesamt als wirtschaftlich und 

auskömmlich zu werten. 

 

Die Firma Sandmaster hat darüber hinaus in den vergangenen Jahren die 

Sandreinigung zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. Die Firma Sandmaster ist 

leistungsfähig und zuverlässig. 

 

Im Rahmen der Spiel- und Sportflächenunterhaltung wird die Maßnahme über den 

Ergebnishaushalt finanziert. 

 

Die Durchführung ist für März bis Mai eines jeden Jahres vorgesehen. 
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Auswirkung: 

 

Produktkonto:36604.5231 u.a. (Schulflächen und Kindergartenflächen (Amt für Schulen, 

Kultur und Sport sowie Gebäudemanagement) 

Haushaltsjahr: 2018 bis 2021 

Betrag: 135.162,88 € 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: nein 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt: Ja 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt: Ja /Nein  

 

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme: Nein  

 

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt: 

Förderbescheid liegt vor: Ja /Nein  

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten 

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja /Nein  

 

 

Sonstige Anmerkungen: - 

 

 

Anlagen: - 

 

 

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

Amt für Schulen, Kultur und Sport 

Dezernat II - BGM 

Dezernat III - BGO 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

Gebäudemanagement 

 

 

 

Schlusszeichnung: 
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